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Weitere kontaktreduzierende Maßnahmen aufgrund des Aufkommens von SARS- 
CoV-2-lnfektionen in Rheinland-Pfalz

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den beiden heutigen Telefonschaltkonferenzen mit den Landräten bzw. Oberbürger
meistern der kreisfreien Städte haben diese sich darauf verständigt, weitergehende 
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach §§ 28 ff. 
Infektionsschutzgesetz zu ergreifen. Dies soll insbesondere dazu dienen, das Ziel der 
Vermeidung nicht erforderlicher Sozialkontakte möglichst effizient umzusetzen. Es be
steht Einigkeit, dass durch die erweiterten Maßnahmen eine einheitliche Handhabung 
über die einzelnen Landkreise hinaus sichergestellt werden soll. Hierbei sind Maßnah
men angedacht, die über die zwischen Bund und Ländern getroffene Vereinbarung hin
ausgehen. Dies ist aus Sicht des Landes rechtlich zulässig und liegt in der Kompetenz 
der Landkreise und kreisfreien Städte, die nach den Regelungen des Infektionsschutz
gesetzes die notwendigen Schutzmaßnahmen anordnen können. Insbesondere kann 
das einheitliche Vorgehen der Kommunen unseres Erachtens zu einer breiteren Akzep
tanz der Maßnahmen in der Bevölkerung beitragen.
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Zu dem uns heute vom Landkreistag vorgelegten Maßnahmenkatalog und der Frage 
nach der Behandlung von sog. Mischbetrieben möchte ich Folgendes feststellen: Kann 
das Waren- oder Dienstleistungsangebot sowohl dem Bereich der zu schließenden als 
auch dem Bereich der weiterhin geöffneten Einrichtungen zugeordnet werden, ist un
seres Erachtens der Schwerpunkt des Angebotes entscheidend.

Was den Bereich der Innengastronomie belangt, verweise ich auf die Regelungen des 
Erlasses vom 17. März 2020.

Den Vorschlägen der Kommune zu den offen gehaltenen Bereichen (Lebensmittelge
schäfte einschließlich Feinkostläden, Kioske, Imbisse) stimme ich ausdrücklich zu.

Vor diesem Flintergrund erscheint aus Sicht des Landes ein einheitliches Vorgehen der 
Landkreise und kreisfreien Städte auf der Grundlage des uns heute vom Landkreistag 
übersandten Maßnahmenkataloges sinnvoll, um der aktuellen Entwicklung Rechnung
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